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Wichtiges in Kürze 
 
 
Was ist der Tageselternverein Region Fraubrunnen? 
 
Ein Zusammenschluss von Eltern und Tagesfamilien mit dem Ziel, eine gemeinsame und 
optimale Tagesbetreuung für Kinder anzubieten. 
Die Strukturen des Vereins unterstützen konstante Kinder-Tagesbetreuung. 
 
Vorteile für abgebende Eltern 
 
Beratung: 

o Vermittlerin als Anlauf- und Auskunftsstelle 
o Vermittlerin sucht geeignete Tagesfamilien, klärt diese ab und regelt durch den 

Vertrag die Bedingungen 
o Vermittlerin unterstützt und berät bei Schwierigkeiten 
o Vermittlerin begleitet die Betreuungsverhältnisse 

 
Administrative und finanzielle Dienstleistung 

o Klare finanzielle Bedingungen (einkommensabhängige Tarife) 
o Finanzen werden über Inkassostelle geregelt 

 
Fachliche Unterstützung und Zusammenarbeit 

o Möglichkeit, Kurse zu besuchen 
o Gespräche mit der Vermittlerin bei Unklarheiten  und  Problemen 

 
 
 
Vorteile für Tagesfamilien 
 
Rechtliche Sicherheit  

o Tagesmutter bekommt einen Arbeitsvertrag 
o Verein schliesst Vereinbarung mit abgebenden Eltern ab 
o Verein sorgt dafür, dass Bestimmungen der Pflegekinderverordnung eingehalten 

werden (Meldepflicht bei regelmässiger Kinderbetreuung während mehr als 5 Stunden 
an 1 Tag pro Woche) 

 
Finanzielle Sicherheit 

o Einheitlich geregelte Entschädigung (monatlich ausbezahlt) 
o Verein übernimmt Lohnabrechnung 
o Auch wenn abgebende Eltern ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, erhalten 

Tagesfamilien ihre Entschädigung 
o Spesen für Mahlzeiten 
o Es werden AHV-Beiträge und weitere Sozialversicherungsbeiträge einbezahlt. 
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Unfall- und Betriebshaftpflichtversicherung 
o Betriebshaftpflichtversicherung BHV übernimmt der Tageselternverein 
o Nichtbetriebsunfallversicherung NBU übernimmt ebenfalls der Tageselternverein, 

wenn die wöchentliche Arbeitszeit mehr als 8 Stunden beträgt 
 
Aus- und Weiterbildung 

o Der Grundkurs Tageskinderbetreuung plus jährliche Fortbildungsangebote  
(3 Std.) sind obligatorisch 

o Besuch des Kurses: Notfälle bei Kleinkindern ist obligatorisch 
o Diese Kosten werden vom Verein übernommen 

 
Fachliche Unterstützung 

o Vermittlerin klärt Platz ab und vermittelt Tageskind 
o Vermittlerin unterstützt und berät bei Schwierigkeiten 
o Vermittlerin begleitet die Betreuungsverhältnisse 
o Vermittlerin nimmt Melde- und Aufsichtspflicht gemäss Pflegekinderverordnung wahr 

 
 
Allgemeines 
 
Betreuung 

o Pflegetage sowie Dauer und Mahlzeiten werden im Tagespflegevertrag geregelt 
o Änderungen müssen gemeldet werden 
o Max. 5 Kinder/ pro Tag 
o Ferien und andere Abwesenheiten möglichst frühzeitig melden 
o Die Probezeit dauert 3 Monate 
o Danach besteht eine 1-monatige Kündigungsfrist 
o Kündigungen sind schriftlich an den Tageselternverein zu richten 

 
Mitgliedschaft 

o Abgebende Eltern und Tageseltern werden Mitglieder des Tageselternvereins  
 
Mitgliederbeiträge 

o Abgebende Eltern bezahlen jährlich einen Mitgliederbeitrag von Fr. 50.-  
 
Vermittlungsgebühr 

o Abgebenden Eltern bezahlen einmalig eine Vermittlungsgebühr  von Fr. 100.-  
 
Finanzen 

o Die Eltern sind verpflichtet, aktuelle Unterlagen bezüglich Einkommensverhältnissen 
wie Löhne, Alimente, Renten, Stipendien, Arbeitslosenentschädigung, 
Fürsorgeleistungen etc. dem Kassier zu melden. 

o Der Lohn der Tagesmutter beträgt Fr. 6.50 pro Stunde (inkl. Ferienzulagen) für jedes 
Kind. Dazu erhält sie Mahlzeiten, allfällige Übernachtungen (nur im Ausnahmefall) und 
evtl. zusätzliche Ausgaben wie Windeln, Eintritte, Billette, usw. vergütet. 

o Der Tagesmutter wird AHV/IV/ALV von ihrer Lohnsumme abgezogen. Die AHV Karte 
ist bei Beginn des Vertrags einzureichen. 

 
Schweigepflicht 
Die Tageseltern wie auch die abgebenden Eltern sind verpflichtet, alle Informationen über die 
betreuten Kinder und deren Familien vertraulich zu behandeln. An diese Schweigepflicht 
bleiben sie auch nach der Vertragsauflösung gebunden. 
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Stundentarif ab 1. August 2011 

Tarif / Stunde maximal   8.75     
Tarif / Stunde minimal   0.71     

Lohn maximal   13'000.00     
Lohn minimal   3'500.00     

Familienrabatt   1.10     

Brutto-Einkommen Stundentarif (exklusiv Verpflegung) bei einer Haushaltgrösse von 

  2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 

3'500.00    0.71    0.71    0.71    0.71    
4'000.00    1.15    0.71    0.71    0.71    
4'500.00    1.55    0.71    0.71    0.71    

5'000.00    2.00    0.90    0.71    0.71    
5'500.00    2.40    1.30    0.71    0.71    

6'000.00    2.85    1.75    0.71    0.71    
6'500.00    3.25    2.15    1.05    0.71    

7'000.00    3.65    2.55    1.45    0.71    
7'500.00    4.10    3.00    1.90    0.80    

8'000.00    4.50    3.40    2.30    1.20    
8'500.00    4.95    3.85    2.75    1.65    

9'000.00    5.35    4.25    3.15    2.05    
9'500.00    5.80    4.70    3.60    2.50    

10'000.00    6.20    5.10    4.00    2.90    
10'500.00    6.65    5.55    4.45    3.35    
11'000.00    7.05    5.95    4.85    3.75    

11'500.00    7.50    6.40    5.30    4.20    
12'000.00    7.90    6.80    5.70    4.60    

12'500.00    8.35    7.25    6.15    5.05    
13'000.00    8.75    7.65    6.55    5.45    

13'500.00    8.75    8.05    6.95    5.85    
14'000.00    8.75    8.50    7.40    6.30    

14'500.00    8.75    8.75    7.80    6.70    
15'000.00    8.75    8.75    8.25    7.15    

15'500.00    8.75    8.75    8.65    7.55    
16'000.00    8.75    8.75    8.75    8.00    
16'500.00    8.75    8.75    8.75    8.40    

17'000.00    8.75    8.75    8.75    8.75    
17'500.00    8.75    8.75    8.75    8.75    

18'000.00    8.75    8.75    8.75    8.75    
18'500.00    8.75    8.75    8.75    8.75    

Unabhängig vom Einkommen sind die Verpflegungskosten der Eltern zu entrichten: 
 Frühstück Fr. 2.-,  Znüni/Zvieri Fr. 2.-,    Nachtessen Fr. 4.- 
  Mittagessen: bis Schuleintritt Fr. 4.-   

   ab Schuleintritt  Fr. 6.-   
ab 12. Jahren    Fr. 8.-    

  Pro Tag maximal       Fr. 12.-    
  Übernachtung            Fr. 15.-    

 


